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Freie und Hansestadt Hamburg 

Bezirksversammlung Altona 
 

 
Drucksachen–Nr.: 21-1812 

 

Mitteilungsdrucksache öffentlich 
 
Beratungsfolge 
 Gremium 

 
 Datum 

Öffentlich Ausschuss für Grün, Naturschutz und Sport  06.04.2021 
 
 
Rahmenzuweisung Naturschutz 2021/2022 
Mitteilungsdrucksache des Amtes 
 
Siehe Anlage. 
 
 
 
 

Petitum: 
Der Ausschuss für Grün, Naturschutz und Sport wird um Kenntnisnahme gebeten. 
 
 
 

Anlage/n: 
Anlage Rahmenzuweisung Naturschutz 
 
 



Bezirksamt Altona
Einzelplan 1.3

Haushaltsplan-Entwurf 2021/2022 Stand: 07.01.2021

Einzelplan: 6.2

Behörde Behörde für Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtsch.

Produktgruppe 292.15 Bezirkliche Zuweisungen N

Kostengruppe /
Zweckbestimmung Rahmenzuweisung

Ergebnis 
2018

Ergebnis 
2019

Ansatz 
2020

Ansatz Planjahr 
2021

in Tsd.EUR
(Vorschlag des
 Bezirksamtes 

zur 
Aufteilung der 

Zuweisung)

Ansatz Planjahr 
2022

in Tsd.EUR
(Vorschlag des
 Bezirksamtes 

zur 
Aufteilung der 

Zuweisung)

Ansatz Planjahr
2021

in Tsd.EUR

Beschluss des
Planungs-

ausschusses am 
xx.xx.2021

Ansatz Planjahr
2022

 in Tsd.EUR

Beschluss des
Planungs-

ausschusses  am 
xx.xx.2021

Ansatz Planjahr
2021

in Tsd.EUR

Beschluss der
Bezirks-

versammlung am
xx.xx.2021

Ansatz Planjahr
2022

in Tsd.EUR

Beschluss der
Bezirks-

versammlung am
xx.xx.2021

Schutz-, Pflege -und Entwicklungsmaßnahmen 
Naturschutz 5,23 31,45 14 21 21

5,23 31,45 14 21 21 0 0 0 0

21 VE 11
21 VE 11Gesamtansatz 2022:

Rahmenzuweisung

Alle Beträge Kassenmittel des jeweiligen Jahres in Tsd EUR - wenn Verpflichtungsermächtigung VE vorhanden erfolgt gesonderte Ausweisung

Rahmenzuweisung Naturschutz Fachämter MR

AB 292

Gesamtansatz 2021:



Bezirksamt Altona
Einzelplan 1.3

Haushaltsplan-Entwurf 2021/2022 Stand: 07.01.2021

Erläuterungskriterien 
- gravierende Abweichungen zum Vorjahr (> 20%) - rechtliche Bindungen / bestehende Verträge und Verbindlichkeiten
- inhaltliche Besonderheiten bei Maßnahmen - Informationen über Gestaltungsspielräume für die politischen Gremien
- neue Maßnahmen - Inanspruchnahme von Deckungsfähigkeiten im Vorjahr (> und < 20%)
- hoher Rest (> 50% des Ansatzes des Vorjahres oder > 100 TEURO) - Informationen über Rückflüsse (z.B. aus Zuwendungen)

ergänzende Erläuterungen hierzu siehe auch im Haushaltsplan, Einzelplan BUE

ERLÄUTERUNGEN

3-21203010-100003 RZ Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen Naturschutz
Auf der Grundlage von Pflege- und Entwicklungsplänen führen die Bezirksämter in den von ihnen verwalteten Naturschutzgebieten Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen durch. Die Hälfte 
der jährlich hierfür zur Verfügung stehenden Mittel wird zu gleichen Teilen auf die Bezirksämter verteilt, in deren Zuständigkeitsbereich Naturschutzgebiete liegen. Die andere Hälfte der Mittel wird 
nach Flächengröße, den spezifischen Eigenschaften und der Pflegeintensität der Naturschutzgebiete aufgeteilt. Ebenso wird berücksichtigt, inwieweit anderweitige Mittel etwa durch den 
Vertragsnaturschutz oder regelmäßige Pflegemaßnahmen durch die Behörde für Umwelt und Energie in den betreffenden Gebieten ausgegeben werden.

Schutz-, Pflege -und Entwicklungsmaßnahmen Naturschutz
Schlüsselverteilung Rahmenzuweisung Ansatz Altona 21.000,- €  davon anteilig für:                                                                                                                                  
a)  NSG Schnaakenmoor (Anteil 100 ha)        12.069,- €        
b)  NSG Flottbektal (Anteil 7 ha)           
und    
c)  NSG Wittenbergen (Anteil 67 ha)                8.931,- €
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Für die gemäß Pflegeplan anstehenden Arbeiten ist die Mittelzuteilung nicht auskömmlich. Aufgrund dessen können nur punktuell und schwerpunktmäßig Pflegearbeiten erfolgen.
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